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W ird Solarspielzeug immer profes-
sioneller? Fischertechnik schreibt 

jedenfalls inzwischen sogar den Zusatz 
„Profi“ bei einigen seiner Energiebau-
kästen dazu. Unser Autor hat sich den 
Kasten „H2 Fuel Cell Car“ vorgenommen. 
Gleich zu Beginn: Das Auto fährt wirk-
lich gut. 

Aber der Bausatz sollte möglichst, we-
gen der dort vorhandenen Wind- oder 
Solarstromanlagen, um den „Green Ener-
gy“-Baukasten ergänzt werden. Beide 
Sets schmücken sich mit dem Vorsatz 
„Profi“. 

Wer sich jetzt fragt: „Warum testet die 
SONNENENERGIE Solarspielzeug aus-
gerechnet im Frühjahr?“ bekommt zwei 
Antworten. Erstens: Gutes Spielzeug darf 
sich nicht nur unterm Weihnachtsbaum 
gut machen, sondern sollte ganzjährig 
verschenkbar sein. Zweitens – und das ist 
genauso gewichtig: Wer hat nicht schon 
in traurige Kinderaugen geblickt, weil 
sich das ach so tolle Weihnachts-Solar-
Figürchen in der dunklen Jahreszeit kein 
bisschen bewegt hat? Das sonnige Halb-
jahr ist eindeutig die bessere Geschenk-
zeit für Solarspielzeug.

Die Vorbereitung
Brennstoffzellen-(BZ-)Autos wie das 

ganze Wasserstoff-(H2-)Thema erleben 
zurzeit politisch und medial einen Hype. 
Was oft unter den Teppich gekehrt wird: 
Woher kommt der H2, und wie wird er 
hergestellt? Die DGS setzt bekanntlich 
auf rein grünen, im Inland erzeugten 
Wasserstoff: Dazu braucht es bei der Er-
zeugung von H2 die Kraft von Sonne und 
Wind! Deshalb kommt bei uns das Netz-
Ladegerät, das dem „H2 Fuel Cell Car“-
Karton beiliegt, nicht in die Steckdose.

Natürlich würden es auch zwei kris-
talline Halbwatt-Solarzellen aus dem 
Elektronik-Fachgeschäft tun. Doch der 
Baukasten „Green Energy“ bietet einer-
seits eine Vielzahl weiterer Ökostrom-
Verbrauchsexperimente. Und anderer-
seits ist das darin enthaltene Windrad 
eine echte Alternativenergie – nicht 
Netz-, sondern Windstrom für die Was-
serstoff-Erzeugung. Power to Gas (P2G) 
ist also hier sowohl mit Sonne als auch 
mit Wind möglich: Klingt wie die Zukunft 
der echten, nachhaltigen, sektorenüber-
greifenden Energieversorgung im Profi-
Spielzeugformat.

Doch vor dem Verbrauch gilt es hier erst 
einmal, diese Infrastruktur aufzubauen. 
Anders als in der realen Welt: In Deutsch-
land werden zuerst die BZ-Autos auf die 
Straße gebracht, bevor die Grün-H2-Er-
zeugung und -Versorgung gesichert sind. 

343 Einzelteile sind im Karton, wir 
fangen mit der fest installierten Photo-
voltaik-Anlage (es gibt auch eine mit 
Nachführung) und dem großen Windrad 
an. Sehr positiv anzumerken: es fehlt kein 
einziges der notwendigen Teile. Und: 
Werkzeug ist für die Errichtung von Son-
nen- und Windkraftwerk keines nötig. 

Es geht zügig voran, die Bauanleitung 
ist aussagekräftig und nachvollzieh-
bar, kein Vergleich mit einem IKEA-Re-
gal! Sogar die Leitungsverbindungen 
sind durch zuklappbare Steckerchen im 
Handumdrehen fertigzustellen: Bei den 
deutschen Hochspannungstrassen dauert 
das bekanntlich viele Jahre. Aber für Fi-
schertechnik war anders als für die HGÜ 
kein Genehmigungsverfahren notwen-
dig. Und deshalb steht unsere Stromver-
sorgung nach etwa einer Stunde – nicht 
fest gemauert in der Erde, sondern gut 
befestigt auf der großen Bodenplatte des 
Green-Energy-Sets.

Also auf zu neuen Taten: Heute muss 
das Auto fertig werden. „Frisch Gesellen, 
seid zur Hand“ zu rufen, nützt leider 
nichts: Ich bin alleine mit meinem „H2 
Fuel Cell Car“-Karton. Darin sind zwar 
„nur“ 117 Teile – doch die werden, anders 
als für die Energieversorgung in „Green 
Energy“, auch wirklich alle gebraucht. Al-
les ist ebenso gut steckbar. Lediglich bei 
der Montage der lenkbaren Vorderräder 
mache ich einen Fehler. Doch diese „Vor-
spur“ ist schnell korrigiert. 

Etwas diffizil ist die Montage des An-
triebs: Eine Schnecke, die später über das 
Zahnrad der Achse geschoben wird. Die 
muss vorsichtig auf der aus dem Motor 
ragenden, kunststoff-ummantelten Wel-
le montiert werden. Bricht nämlich der 
Kunststoffmantel, ist Ersatzteilbedarf an-
gesagt. Und zwar gleich der komplette 
Motorblock. 

Wie der Motor ist auch die Brennstoff-
zelle (BZ) nebst Wasser-Sauerstoff-Was-
serstoff-Kombitank bereits vorgefertigt. 

BRENNSTOFFZELLENAUTOS 
SPIELERISCH ER-FAHREN    
H2 FUEL CELL CAR: PROFESSIONELLES SPIELZEUG IM TEST  

Bild 1: Es fährt!
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Bei der Montage des Teils gibt es keine 
Schwierigkeiten. Da geht Fischertechnik 
auf die sichere Seite: und das ihm wahrs-
ten Wortsinn. Zwar sind die Mengen H2, 
die für den Betrieb des Autochens er-
zeugt werden müssen, recht gering. Aber 
auch für den eindrucksvollen „Knall-
gasversuch“ im Physikunterricht sind 
nur Kleinstmengen H2 nötig. Doch der 
Sicherheitsaufwand, den die Lehrkräfte 
betreiben müssen, ist enorm! Deshalb ist 
es kein Wunder, dass der Hersteller jetzt 
kein Risiko eingehen möchte.

Die BZ hat übrigens eine Doppelfunk-
tion: Zunächst muss sie als Elektrolyseur 
arbeiten, also mit Hilfe von Gleichstrom-
energie Wasser (H2O) in H2 und Sauer-
stoff (O2) spalten. Und später muss sie 
aus diesen Gasen wieder H2O machen, 
um den Antriebsstrom fürs Auto zu pro-
duzieren. 

Der Betrieb
Doch zuvor stellen sich – trotz vor-

handenem BZ-Auto und aufgebautem 
Öko-Versorgungssystem – Fragen. Und 
zwar eine ganze Reihe. Die erste ist die 
wohl wichtigste: Hallo, Bedienungsan-
leitung? Denn in beiden Profi-Kästen 
liegen zwar hochwertig gedruckte Pro-
fi-Bauanleitungen – aber jeweils nur ein 
kopiertes Blättchen „Fischertechnik eLe-
arning“. Darauf der Hinweis, im Internet 
finde man jeweils „Hintergrundwissen 
zum Thema des Baukastens“.

Nach Aufruf von www.fischertechnik.
de/elearning-h2fuelcellcar - auch über 
den kopierten QR-Code erreichbar – öff-
net sich die Seite „Vom Kinderzimmer 
zum kleinen Labor“. Dort ist zunächst die 
Funktionsweise der BZ erklärt – und dann 
wird klar: Noch etwas Wichtiges ist nicht 
im Kasten. Nämlich destilliertes Wasser. 

Aber Schwamm drüber: ist das Sauber-
wasser bis zur Markierung beider Behäl-
ter eingefüllt, die BZ entlüftet und sind 
die zwei Löcher wieder verstopft, kann‘s 
losgehen mit der solaren Elektrolyse. 
Die funktioniert zwar auch im Wohn- 
(oder Kinder-)Zimmer; schöner und viel 
schneller geht die H2-Produktion aber 
unter freiem Himmel im Sonnenschein 
des Gartens. 

An einem sonnigen Tag dauert es etwa 
10 Minuten, bis auf der O2-Seite Blasen 
aufsteigen: Dann ist im H2-Tank ein etwa 
3 cm hohes „Loch“ unterm Wasser – das 
Gas, aus dem die Träume der halben Poli-
tikerwelt bestehen. Nun also Energiever-
sorgung abkoppeln, stattdessen die BZ 
mit dem Antriebsmotor des Autos ver-
binden – und schon fährt es los mit dem 
sauberen H2-Strom, der nur (unsicht-
baren) Wasserdampf ausstößt. Entweder 
auf der Straße entlang geradeaus, oder 
auf dem Gartentisch immer im Kreis. Und 

immer mit der gleichen Geschwindigkeit. 
Bis das H2 zur Neige geht. Dann kann das 
Ganze von vorne beginnen.

Doch dieses Experiment mit dem klei-
nen „H2 Fuel Cell Car“ zeigt auch das 
Problem „richtiger“ BZ-Autos: Ohne Zwi-
schenspeicher für den Strom, wenn also 
BZ und Motor nur direkt verbunden wä-
ren, könnten sie nur mit immer gleicher 
Geschwindigkeit fahren. Deshalb sind in 
BZ-Autos genauso wie in reinen E-Mo-
bilen Batterien eingebaut, die die Ener-
gie zum Beschleunigen liefern, aber auch 
Bremsenergie aufnehmen. Natürlich sind 
die kleiner als bei reinen E-Autos. Aber 
die Diskussion um die Herstellprobleme 
bei heutigen Akkus würde auch nicht en-
den, sollten sich BZ-Autos durchsetzen. 

Mit dem Baukasten „Green Energy“ 
lässt sich übrigens ein reines E-Auto mit 
Speicherbatterie bauen. Auch deshalb ist 
die Parallelbeschaffung zu empfehlen. 
Warum nicht einfach einmal E- und BZ-
Auto gegeneinander antreten lassen?

Das E-Learning-Angebot von Green 
Energy Sets ist zudem wesentlich um-
fangreicher als beim H2 Fuel Cell Car. 
Wenn auch etwas versteckt beim Auslauf-
Bausatz „OekoEnergy“ herunterzuladen. 
Außerdem gibt es – noch besser versteckt, 
dennoch kostenlos – sogar Lehrer- und 
Schüler-Materialien. Gut geeignet zum 
Beispiel auch, um das Ferienprogramm 
des Jugendzentrums technisch etwas 
aufzupeppen.

Das Ergebnis
Fazit: H2 Fuel Cell Car (UVP: 89,90 

Euro) und Green Energy (109,90 Euro) 
kosten zwar zusammen etwa 200 Euro, 
sind das Geld aber wert. 

Es würde dennoch nichts schaden, 
wenn Fischertechnik die notwendigen 
Infomaterialien für den Betrieb – und da-
mit für die Freude der Kaufenden – gleich 
mit in den Baukasten packen würde. Da-
bei nur auf das Internet zu setzen - nach 
dem Motto „wir sind ja so modern“ – ist 
nicht der Weisheit letzter Schluss.

Der Lerneffekt ist jedoch groß, Zu-
sammen- und Umbau machen Spaß und 
fördern die Fingerfertigkeit. So lässt sich 
spielerisch MINT (Mathe, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik) vermitteln. 

PS: Der ebenfalls alteingesessene KOS-
MOS-Verlag hat für 24,99 Euro den „Fu-
ture Cell Truck“ im Angebot. Der fährt 
mit Salzwasser und Allradantrieb. Mög-
licherweise eine gute Ergänzung.

ZUM AUTOR:
	Heinz Wraneschitz
Energieingenieur und Fachjournalist für 
Energie- und Umweltthemen 

heinz@bildtext.de
Bild 5: Solar-Elektrolyse ist angesagt – Ste-
cker kommt nicht in die Dose

Bild 3: Solar-Elektrolyse losgelöst

Bild 4: Bauanleitungen sind dabei – Bedie-
nungshilfen dagegen nicht

Bild 2: Die Bau-Ergebnisse bei der Elektro-
lyse
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NATIONALE EBENE

Karte zentraler Strategien, Gesetze und Verordnungen
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EUROPÄISCHE EBENE

ENERGIEKONZEPT DER BUNDESREGIERUNG

LEGENDE ÜBERTRAGUNG UND VERTEILUNGSPEICHERUNGERZEUGUNGVERBRAUCH

Die Richtlinie umschreibt die Bedingungen zur Speicherung von Kohlen-
dioxid. Sie enthält u. a. Bestimmungen über Auswahl und  Genehmigung
von Speicherstätten sowie deren Überwachung.

Die Richtlinie enthält Vorschriften zur Erzeugung, Übertragung, 
Speicherung, Verteilung und Versorgung mit Strom sowie zum 
Verbraucherschutz. Sie regelt Struktur und Aufgaben der Netzbetreiber 
sowie der Aufsichtsbehörden.

Mit dieser Richtlinie wird der Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten in der EU eingeführt. Dazu legt die Richtlinie u.a. den 
Rahmen für die Zutei-lung der Zertifikate, aber auch ihren Handel sowie 
Informationspflichten fest.

Die Richtlinie etabliert eine Fülle von Zielen und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz (ein Hauptziel ist die Reduzierung des EU-
weiten Energieverbrauchs bis zum Jahr 2030 um 32,5% gegenüber einer 
zugrunde gelegten Referenzentwicklung aus dem Jahre 2007). Zur 
Erreichung verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten u.a. zu 
Maßnahmen zur Einsparung von Endenergie.

Die Verordnung regelt den Zugang zu  Erdgasfernleitungsnetzen, LNG- 
und Speicheranlagen. Sie zielt auf das Entstehen eines 
Großhandelsmarkts sowie die Schaffung von Mechanismen zur 
Harmonisierung der Netzzugangsregeln im grenzüberschreitenden 
Gashandel.

Die Richtlinie definiert den Rahmen für die Förderung von Energie aus erneuer-
baren Energiequellen. Sie legt verbindliche nationale Ziele für den Gesamtanteil 
aus Erneuerbaren am Brutto-Endenergieverbrauch und im Verkehrssektor fest. 
Zudem beinhaltet sie Regeln für gemeinsame Projekte, administrative Verfahren, 
Informationen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz.

Die Richtlinie enthält Bestimmungen über Fernleitungen sowie die 
Verteilung, Lieferung und Speicherung von Erdgas. Sie regelt Kriterien 
und Verfahren für die Erteilung von Fernleitungs-, Verteilungs-, Liefer- 
und Speichergenehmi-gungen sowie den Netzbetrieb. 

Die Richtlinie legt fest, dass vor der Genehmigung öffentlicher oder 
privater Projekte in bestimmten Bereichen eine 
Umweltverträglich-keitsprüfung (UVP) durchgeführt werden muss. CCS-RICHTLINIE

ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT-
RICHTLINIE

ENERGIEEFFIZIENZRICHTLINIE

ERDGASFERNLEITUNGSVERORDNUNG

ERNEUERBARE-ENERGIEN-
RICHTLINIE

ERDGASBINNENMARKTRICHTLINIE

UMWELTVERTRÄGLICHKEITS
-PRÜFUNGSRICHTLINIE

Die Richtlinien enthalten Regeln zum Arten- und Naturschutz.

FAUNA-FLORA-HABITAT UND 
VOGELSCHUTZRICHTLINIE

Die Industrieemissionsrichtlinie enthält Grenzwerte und weitere 
Vorschriften für die Genehmigung bestimmter Industrieanlagen, u.a. auch 
für Kraftwerke.

INDUSTRIEEMISSIONSRICHTLINIE

Die Richtlinie zielt darauf ab, den Energieverbrauch in Gebäuden in der EU
zu reduzieren.

EU-GEBÄUDERICHTLINIE
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Die Verbände der Europäischen Gas- und Übertragungsnetzbetreiber
erstellen alle zwei Jahre einen nicht verbindlichen gemeinschaftsweiten
10-Jahres-Netzentwicklungsplan für das Gas- bzw. Stromnetz. Diese Pläne
beinhalten europäische Prognosen zur angemessenen Entwicklung des
Netzausbaus.

TEN YEAR NETWORK DEVELOPMENTPLAN

Im Zwei-Jahres-Turnus übermitteln die EU-Mitgliedstaaten der
Kommission Informationen zu Infrastrukturvorhaben, die geplant oder
bereits im Bau sind. Die Daten umfassen Vorhaben zu Erzeugung,
Lagerung, Speicherung und Transport von Erdöl, Erdgas, Elektrizität
einschließlich Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, Biokraftstoffen und
Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid.

INVESTITIONSVORHABEN FÜR
ENERGIEINFRASTRUKTUREN

Die Verordnung enthält die übergreifenden Bestimmungen für die Fazilität 
"Connecting Europe", über die Investitionen in vorrangige EU-Infrastruktur-
vorhaben in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation 
gefördert werden.

INFRASTRUKTURFONDSVERORDNUNG

Mitgliedstaaten sind verp�ichtet, u. a. im Strombereich regelmäßig 
kritische europäische Infrastrukturen zu identi�zieren. Sie sollen 
sicherstellen, dass für diese Anlagen Sicherheitspläne vorliegen und 
Sicherheitsbeauftragte bestellt werden.

KRITISCHE INFRASTRUKTUREN-
RICHTLINIE

Auf Basis dieser Richtlinie können EU-weit Ökodesign-Anforderungen 
für Produkte geregelt werden, welche für den Energieverbrauch relevant 
sind, wie z.B. Fernseher, Waschmaschinen und Elektromotoren. Nur 
Produkte, die diese Anforderungen erfüllen, dürfen in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden.

ÖKODESIGNRICHTLINIE

Die Verordnung beinhaltet Regelungen zur Vereinfachung von Genehmigungs-
verfahren, zur Erhöhung der Akzeptanz, zum Regulierungsrahmen und zur 
Kostenallokation von Energieinfrastrukturvorhaben. Im Anhang sind die 
vorrangigen Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse (sog. PCIs) im 
Bereich Strom, Erdgas, Öl und Intelligente Netze enthalten.

TRANSEUROPÄISCHE ENERGIE-
INFRASTRUKTURVERORDNUNG

Das Gesetz de�niert die Rahmenbedingungen für eine sichere, preis-
günstige, verbraucherfreundliche und umweltverträgliche Versorgung mit
Strom und Gas. Es reguliert die Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze, um
einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb zu  gewährleisten. Es
setzt zugleich das Europäische Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der
leitungsgebundenen Energieversorgung um.

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
(EnWG)

Das Gesetz regelt die Versorgung des lebenswichtigen Energiebedarfs für
den Fall, dass die Energieversorgung unmittelbar gefährdet oder gestört ist
und diese Störung nicht rechtzeitig behoben werden kann.

ENERGIESICHERUNGSGESETZ
(EnSiG)

Die Verordnung regelt Befugnisse der BNetzA und der Länder als  soge-
nannte Lastverteiler, die zur Deckung des lebenswichtigen Gasbedarfs
erforderlich sind. In einer Notfallsituation können diese Lastverteiler alle
notwendigen Verfügungen an Gasunternehmen wie Verbraucher erlassen.

GASSICHERUNGSVERORDNUNG
(GasSV)

Das Gesetz befasst sich mit dem Bau der Höchstspannungsnetze. Es
de�niert konkrete Leitungsvorhaben, die der Integration von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen, der besseren Vernetzung im europäischen
Energiemarkt, dem Anschluss neuer Kraftwerke oder der Vermeidung
struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen.

ENERGIELEITUNGSAUSBAUGESETZ
(EnLAG)

Das Gesetz enthält Verfahrensvorschriften für den Ausbau der länder-
übergreifenden und grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen. Es
gilt zudem für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von
mindestens 110 kV. Die konkreten Ausbauprojekte de�niert das
Bundesbedarfsplangesetz. Ziel ist eine Beschleunigung der Planungs- und
Genehmigungsverfahren.

NETZAUSBAUBESCHLEUNIGUNGS-
GESETZ (NABEG)

Das Gesetz legt fest, welche Netzverstärkungs- und Ausbauvorhaben im
Bereich der Höchstspannungsnetze – zusätzlich zu denjenigen Vorhaben,
die im Energieleitungsausbaugesetz festgelegt worden sind – in den
nächsten 10 bis 15 Jahren energiewirtschaftlich notwendig sind.

BUNDESBEDARFSPLANGESETZ
(BBPlG)

Das Gesetz regelt, welche Maßnahmen bei bestimmten öffentlichen und
privaten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge zu ergreifen sind.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITS-
PRÜFUNGSGESETZ (UVPG)

Das Gesetz regelt die Vollzugsbefugnisse und P�ichten der Länder in der
Marktüberwachung zur Produktkennzeichnung. Darüber hinaus werden
die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des nationalen Ef�zienzlabels
für Heizungsaltanlagen geregelt.

ENERGIEVERBRAUCHSKENN-
ZEICHNUNGSGESETZ (EnVKG)

Zur Finanzierung der mit dem Energiekonzept vom 28.09.2010 verbun-
denen zusätzlichen Aufgaben wurde der Energie- und Klimafonds (EKF)
errichtet. Mit diesem Sondervermögen lassen sich u. a. Maßnahmen in den
Bereichen erneuerbare Energien, Energieef�zienz sowie nationaler
Klimaschutz �nanzieren. In Regierungsbeschlüssen vom Juni und Juli 2011
wurden die Versteigerungserlöse von CO2-Emissionszerti�katen als einzige
Einnahmequelle fest geschrieben.

ENERGIE- UND KLIMAFONDSGESETZ
(EKFG)

Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und P�anzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor
schädlichen Umwelteinwirkungen (durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen) zu schützen.

BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ 
(BImSchG)

Mit dem Gesetz sollen die Weiterentwicklung von Technologien zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gefördert und Kosten-
senkungen erreicht werden. Der Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromversorgung  soll bis zum Jahr 2050 auf 80 % erhöht werden.

ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ
(EEG)

Das Gesetz regelt im Zusammenwirken mit EU-Recht das Inverkehrbringen 
und die Inbetriebnahme von Produkten im Hinblick auf ihren Energiever-
brauch. Es schafft die erforderlichen Befugnisse für die entsprechende 
Marktüberwachung durch die Länder.

ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTE-
PRODUKTE-GESETZ (EVPG)

Das Gesetz soll Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der
Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen
schützen. Es de�niert Grundlagen für den Anlagenbetrieb und die
geordnete Beendung der Kernenergienutzung zur gewerblichen
Stromerzeugung.

ATOMGESETZ
(AtG)

Das Gesetz regelt die Benutzung und den Schutz von Gewässern. Die
Energieversorgung ist dabei vorwiegend auf die Nutzung von Ober�ächen-
gewässern angewiesen u. a. Kühlung, Stromgewinnung aus Wasserkraft.

WASSERHAUSHALTSGESETZ
(WHG)

Das Gesetz bildet den Rechtsrahmen für die Aufsuchung, Gewinnung und
Au� ereitung von Bodenschätzen in Deutschland. Darüber hinaus gilt es
für die Errichtung und den Betrieb von Untergrundspeichern.

BUNDESBERGGESETZ
(BBergG)

Das Gesetz schafft den Rechtsrahmen für die Demonstration und
Anwendung von Technologien zu Abscheidung, Transport und Spei-
cherung von Kohlendioxid in tiefen geologischen Gesteinsschichten.
Ebenso enthalten sind Regelungen zu Untersuchung, Errichtung, Betrieb,
Überwachung, Stilllegung und Übertragung der Verantwortung für
Demonstrationsspeicher sowie Anschluss und Zugang zu
Kohlendioxidleitungen und -speichern.

KOHLENDIOXIDSPEICHERUNGS-
GESETZ (KSpG)

Auf diesem Gesetz basiert der Handel mit Berechtigungen zur Emission
von Treibhausgasen in einem EU-weiten Emissionshandelssystem. Durch
eine kostenef�ziente Verringerung von Treibhausgasen soll zum
weltweiten Klimaschutz beigetragen werden.

TREIBHAUSGASEMISSIONSHANDELS-
GESETZ (TEHG)

Das Gesetz de�niert den Schutzanspruch von Natur und Landschaft. Im
Mittelpunkt stehen Regelungen, die die biologische Vielfalt, die
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, seine Regenerationsfähigkeit, die
nachhaltige Nutzung von Naturgütern, Vielfalt und Schönheit von Natur
und Landschaft dauerhaft sichern sollen. Der Schutz umfasst auch ihre
P�ege und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung.

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ
(BNatSchG)

Die Verordnung beinhaltet Regelungen zur Deckung des lebenswichtigen
Bedarfs an Elektrizität und überträgt der Bundesnetzagentur eine Aufgabe
als Lastverteiler im Gefährdungsfall.

ELEKTRIZITÄTSSICHERUNGS-
VERORDNUNG (EltSV)

Die Verordnung regelt die Bedingungen für die Einspeisung von
elektrischer Energie in die Stromnetze sowie die zeitgleiche Entnahme von
Strom an räumlich davon entfernten Entnahmestellen der Elektri-
zitätsversorgungsnetze. Darüber  hinaus regelt sie die Grundsätze zu
Ausgleichsleistungen und dem  Bilanzkreismanagement.

STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG
(StromNZV)

Die Verordnung regelt die Methode zur Bestimmung der Entgelte für den
Zugang zu den Übertragungs- und Verteilernetzen (Netzentgelte), für die
Durchleitung von Strom zu den Verbrauchern sowie für dezentrale
Einspeisungen.

STROMNETZENTGELTVERORDNUNG
(StromNEV)

Die Verordnung regelt die Methode zur Bestimmung der Entgelte für den
Zugang zu den Gasfernleitungs- und Gasverteilernetzen für die
Durchleitung von Gas durch die Netze der Gasnetzbetreiber zu den
Verbrauchern.

GASNETZENTGELTVERORDNUNG
(GasNEV)

Die Verordnung regelt die Bedingungen, zu denen die Netzbetreiber den
Netzzugangsberechtigten Zugang zu ihren Netzen gewähren. Sie umfasst
auch die Einspeisung von Biogas sowie den Anschluss von Biogasanlagen
an die Leitungsnetze. Sie regelt zudem Bedingungen für eine  ef�ziente
Kapazitätsnutzung mit dem Ziel, den Netzzugangsberechtigten  diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu den Netzen zu gewähren.

GASNETZZUGANGSVERORDNUNG
(GasNZV)

Zweck der Verordnung ist die Erschließung von Lastmanagement-
potenzialen für die Sicherheit des Elektrizitätsversorgungssystems auf
Übertragungsnetzebene.

ABSCHALTBARE-LASTEN-
VERORDNUNG (AbLaV)

Die Verordnung regelt die Übertragung der Zuständigkeit für die
Durchführung von Planfeststellungsverfahren für länderübergreifende
und grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen von den Bundes-
ländern auf die Bundesnetzagentur.

PLANFESTSTELLUNGSZUWEISUNGS-
VERORDNUNG (PlfZV)

In der Verordnung ist die Bestimmung der Entgelte für den Zugang zu den
Energieversorgungsnetzen im Wege der Anreizregulierung de�niert. Sie
enthält zudem Bestimmungen zur Ermittlung des zulässigen  Gesamter-
löses des Netzbetreibers (Erlösobergrenze) aus den Netzentgelten sowie
Qualitätsvorgaben.

ANREIZREGULIERUNGSVERORDNUNG
(ARegV)

Die Verordnung regelt Rahmenbedingungen und Bemessung von
Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Gezahlt wird die Konzessions-
abgabe von den Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinden und
Landkreise. Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt für die Einräumung des
Rechts zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege und den Betrieb von
Leitungen.

KONZESSIONSABGABENVERORDNUNG
(KAV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen die Netz-
betreiber Letztverbraucher an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen
und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen
haben. Sie umfasst Bestimmungen über den Netzanschluss sowie die
Anschlussnutzung und enthält Vorgaben zum Inhalt des Netzanschluss-
vertrages.

NIEDERSPANNUNGSANSCHLUSS-
VERORDNUNG (NAV)

Die Verordnungen dienen vor allem dem Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverschmutzung und Lärm.

VERORDNUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG
DES BUNDESIMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (1., 13., 17., 26. BImSchV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen Anlagen
zur Stromerzeugung mit einer Nennleistung ab 100 MW an Elektrizitäts-
versorgungsnetze mit einer Spannung von mindestens  110 kV
angeschlossen werden. Sie enthält Bestimmungen zum Verfahren des
Netzanschlusses sowie der Kostentragung für die Verbindung und sieht
Informationsp�ichten des Netzbetreibers vor.

KRAFTWERKSNETZANSCHLUSS-
VERORDNUNG (KraftNAV)

Zweck dieser Verordnung ist es, eine Gefährdung der Systemstabilität im
Versorgungsnetz bei Solaranlagen zu vermeiden. Sie enthält Verp�ichtun-
gen zur Nachrüstung von Wechselrichtern sowie Informationsp�ichten
der Übertragungsnetzbetreiber.

SYSTEMSTABILITÄTSVERORDNUNG
(SysStabV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen Ener-
gieversorger Haushaltskunden im Niederspannungsbereich im Rahmen
der Grundversorgung mit Elektrizität zu allgemeinen Preisen beliefern. Sie
regelt neben den Aufgaben und Rechten des Grundversorgers die
Modalitäten sowie die Abrechnung der Belieferung.

STROMGRUNDVERSORGUNGS-
VERORDNUNG (StromGVV)

Die Verordnung regelt analog zur StromGVV die allgemeinen Bedingungen
zur Grundversorgung von Haushaltskunden im Niederdruckbereich mit
Gas.

GASGRUNDVERSORGUNGS-
VERORDNUNG (GasGVV)

Die Verordnung regelt, zu welchen Bedingungen Letztverbraucher im
Niederdruckbereich an das Gasversorgungsnetz der allgemeinen
Versorgung angeschlossen werden. Sie enthält auch Vorgaben zum
Netzanschlussvertrag.

NIEDERDRUCKANSCHLUSS-
VERORDNUNG (NDAV)

Die Verordnung trifft Regelungen zur Vermarktung des nach dem EEG 
vergüteten Stroms, zur Ermittlung und Veröffentlichung der EEG-Umlage 
sowie in Bezug auf Herkunftsnachweise, Regionalnachweise und die 
zugehörigen Register.

ERNEUERBARE-ENERGIEN-
VERORDNUNG  (EEV)

Ziel dieser Verordnung ist es, Sicherheit und Stabilität der  Stromnetze bei
einem hohen Anteil an Windenergie zu erhöhen. Sie soll dazu beitragen,
dass Windenergie verstärkt Systemdienstleistungen für die Netze liefert.

SYSTEMDIENSTLEISTUNGS-
VERORDNUNG WIND (SDLWindV)

Die Verordnung gilt für �üssige Biomasse, die nach dem EEG zur
Stromerzeugung eingesetzt wird. Sie regelt insbesondere die Nachhaltigkeit
zum Schutz von Flächen zur Produktion von �üssiger Biomasse sowie die
Zerti�zierung von Schnittstellen.

BIOMASSESTROMNACHHALTIGKEITS-
VERORDNUNG (Bio-St-NachV)

Die Verordnung regelt, welche Stoffe im Rahmen des EEG als Biomasse
gelten, welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung aus Biomasse in
den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen und welche Umwelt-
anforderungen bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse einzuhalten
sind.

BIOMASSEVERORDNUNG
(BiomasseV)

Die Verordnung gestaltet die kritische Infrastrukturen-Richtlinie auf
nationaler Ebene näher aus. Es werden Einzelheiten und Fristen des
Verfahrens geregelt sowie die Anforderungen an die Sicherheitspläne und
die Sicherheitsbeauftragten konkretisiert.

VERORDNUNG ZUM SCHUTZ VON
ÜBERTRAGUNGSNETZEN (ÜNSchutzV)

Die Verordnung regelt Verfahren und Anforderungen zur Gewährleistung
der technischen Sicherheit bei Errichtung und Betrieb von Gashochdruck-
leitungen sowie die Anforderungen für die Anerkennung von Sachverstän-
digen zur Überprüfung der technischen Sicherheit.

GASHOCHDRUCKLEITUNGS-
VERORDNUNG (GasHDrLtgV)

Die Verordnung regelt technische Mindestanforderungen an den sicheren
und interoperablen Au� au und Betrieb von öffentlich zugänglichen
Ladepunkten für Elektromobile.

Diese Verordnung de�niert Leitlinien für die Kosten der Durchleitung
grenzüberschreitender Strom�üsse und regelt die für den Zugang zum
Übertragungsnetz erhobenen Entgelte.

ÜBERTRAGUNGSNETZAUSGLEICHS-
MECHANISMUSVERORDNUNG

Hier sind Pflichten von Unternehmen und Mitgliedsstaaten bezüglich 
der Erdgasversorgungssicherheit beschrieben, u. a. Mindeststandards für 
die Gasinfrastruktur, die Versorgung von Kunden  sowie für 
Präventions- und Notfallpläne. 

ERDGASVERSORGUNGSSICHERHEITS-
VERORDNUNG

Das Gesetz  regelt die Förderung für die gemeinsame und besonders
ef�ziente Erzeugung von Strom und Wärme in CO2-armen KWK-
Anlagen insbesondere auf Basis von Erdgas. Außerdem sieht es Zuschläge 
für den Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen sowie Wärme- 
und Kältespeichern vor.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSGESETZ
(KWKG)

Das Gesetz regelt die Besteuerung von Strom sowie auch die Ermäßigung oder 
die Befreiung von der Steuer unter bestimmten Voraussetzungen.

STROMSTEUERGESETZ
(StromStG)

Die Verordnung regelt das Verfahren der Beschaffung der Netzreserve, den 
Einsatz von Anlagen in der Netzreserve sowie Anforderungen an Anlagen in 
der Netzreserve. Sie präzisiert zudem die Bestimmungen zum Umgang mit 
geplanten Stilllegungen von Erzeugungsanlagen oder Anlagen zur Speicherung 
von elektrischer Energie.

NETZRESERVEVERORDNUNG 
(NetzResV)

Die Verordnung regelt Ordnungswidrigkeitentatbestände zu den P�ichten
von Herstellern und Händlern im Rahmen der Produktkennzeichnung
und schafft für die Länder die Rechtsgrundlage zur Verhängung von
Bußgeldern.

ENERGIEVERBRAUCHS-
KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG
(EnVKV)

Das Gesetz regelt die Besteuerung von Energieerzeugnissen, die als Heiz- oder 
Kraftstoffe verwendet werden, sowie auch die Ermäßigung oder die Befreiung 
von der Steuer unter bestimmten Voraussetzungen.

ENERGIESTEUERGESETZ
(EnergieStG)

EU-KLIMA- UND ENERGIERAHMEN 2030

Der Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 umfasst EU-weite Zielvorgaben und politische 
Ziele für den Zeitraum 2021 bis 2030.

Das  Energiedienstleistungsgesetz fördert die Entwicklung des Marktes für
Energiedienstleistungen und sorgt für eine bessere Au� lärung der
Endkunden.

ENERGIEDIENSTLEISTUNGS-
GESETZ (EDL-G)

Die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung informiert mit
dem Pkw-Label  über die CO2-Ef�zienz von Fahrzeugen. Zusätzlich zur
Angabe der absoluten Verbrauchswerte gibt die farbige CO2-Ef�zienzskala
Auskunft darüber, wie ef�zient das Fahrzeug verglichen mit anderen
Modellen ist.

PKW-ENERGIEVERBRAUCHS-
KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG
(Pkw-EnVKV)

Grundlage für die Energiepolitik der Bundesregierung sind die im Energiekonzept vom 28.09.2010 
formulierten Leitlinien für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, die den 
Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien beschreiben, sowie die Beschlüsse des Bundestages zum 
Ausstieg aus der Kernenergie. 

LADESÄULENVERORDNUNG
(LSV)

Das Gesetz regelt die bevorrechtigte Teilnahme von Elektrofahrzeugen am
Straßenverkehr, um deren Verwendung zur Verringerung klima- und
umweltschädlicher Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs zu
fördern.

ELEKTROMOBILITÄTSGESETZ
(EmoG)

Die Verordnung regelt die verbrauchsabhängige Abrechnung des
Energieverbrauches in den Bereichen Heizung und Warmwasser für
Gebäude mit mehreren Wohnungen oder sonstigen Nutzeinheiten.

HEIZKOSTENVERORDNUNG
(HeizkostenV)

Die Verordnung legt fest, wie die durchschnittlichen Strompreise für die
Berechnung der Stromkostenintensivität in der Besonderen
Ausgleichsregelung berechnet werden.

DURCHSCHNITTSSTROMPREIS-
VERORDNUNG (DSPV)

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zum 
Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, u.a. Ladepunkte für
E-Fahrzeuge, in der EU geschaffen, um die Abhängigkeit des Verkehrs vom 
Erdöl zu verringern und dessen Umweltbelastung zu verringern. 

INFRASTRUKTUR-FÜR-
ALTERNATIVE-KRAFTSTOFFE-
RICHTLINIE

Die Richtlinie harmonisiert die Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und Strom in den EU-Staaten, legt Mindeststeuersätze fest und eröffnet 
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit für 
Steuerermäßigungen und -befreiungen.

ENERGIESTEUERRICHTLINIE

Das Gesetz regelt insbesondere den Einbau und Betrieb intelligenter Mess-
systeme („Smart Meter“) sowie die energiewirtschaftliche Kommunikation 
von Messwerten.

MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ 
(MsbG)

Die Verordnung regelt Ordnungswidrigkeitentatbestände für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten, die nicht den EU-
rechtlich festgelegten Energieverbrauchsanforderungen entsprechen. Durch 
die Schaffung der Rechtsgrundlage für die Verhängung von Bußgeldern wird 
den Ländern eine effektive Marktüberwachung ermöglicht.

ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTE-
PRODUKTE-VERORDNUNG (EVPGV)

Die Verordnung regelt die grenzüberschreitende Ausschreibung des 
Zahlungsanspruchs für Strom aus Solaranlagen und für 
Windenergieanlagen an Land, die sich im Bundesgebiet oder im Staatsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union befinden.

GRENZÜBERSCHREITENDE-
ERNEUERBARE-ENERGIEN-
VERORDNUNG (GEEV)

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See auszubauen.

WINDENERGIE-AUF-SEE-GESETZ
(WindSeeG)

EUROPÄISCHER GRÜNER DEAL

Der Grüne Deal ist eine der Prioritäten der Europäischen Kommission. Ziel ist die Schaffung eines 
klimaneutralen Europas und der Schutz des natürlichen Lebensraums. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 
Kommission ein umfangreiches Maßnahmenpaket für einen nachhaltigen ökologischen Wandel 
vorgestellt.

Die Verordnung über das Governance-System für die Energieunion und 
den Klimaschutz bündelt europäische Monitoring- und Berichtsvorgaben 
im Energie- und Klimabereich. Sie führt mit dem Nationalen Energie- und 
Klimaplan (National Energy and Climate Plan – NECP), den jeder EU-
Mitgliedstaat zu erstellen hat, insbesondere ein neues Planungs- und 
Monitoringsystem für die Umsetzung der EU-2030-Ziele ein. Darüber 
hinaus sieht sie vor, dass Mitgliedstaaten Langfriststrategien für die 
Minderung von Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 erarbeiten.

GOVERNANCE-VERORDNUNG

Die Verordnung umfasst Rahmenbedingungen für den Stromgroßhandel, 
Kapazitätsmechanismen und Netzentgeltstrukturen. Sie regelt die 
grundlegende Ausgestaltung des grenzüberschreitenden Stromhandels. 
U.a. mit der Verpflichtung zukünftig mindestens 70% der 
Leitungskapazitäten für den grenzüberschreitenden Austausch frei zu 
halten. Sie etabliert die regionale Zusammenarbeit der Übertragungs- 
sowie die europäischen Kooperationen der Übertragungs- und 
Verteilnetzbetreiber und definiert deren Aufgaben und Struktur.

ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT-
VERORDNUNG

Mit der Verordnung soll gewährleistet werden, dass alle Mitgliedstaaten 
die relevanten Krisenszenarien im Stromsektor identifizieren sowie 
geeignete Pläne aufstellen, um solche Krisen zu vermeiden, sie rechtzeitig 
zu identifizieren und sie zu bewältigen. 

RISIKOVORSORGEVERORDNUNG

Die Verordnung etabliert die Agentur zur Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) in Europa und regelt deren 
Struktur und Aufgabenbereich.

ACER-VERORDNUNG

Durch EU-weit harmonisierte Vorschriften wird ein klarer Rechtsrahmen 
für den Netzbetrieb geschaffen.  Ziel ist es, den unionsweiten 
Stromhandel zu erleichtern, die Systemsicherheit zu gewährleisten sowie 
die Integration erneuerbarer Energieträger zu unterstützen. Dazu ist 
insbesondere die Koordination und der Datenaustausch zwischen den 
Netzbetreibern (ÜNB/VNB) sowie zwischen Netzbetreibern und 
Netznutzern sicherzustellen.

VERORDNUNG ZUR FESTLEGUNG 
EINER LEITLINIE FÜR DEN 
ÜBERTRAGUNGNETZSBETRIEB

Die Verordnung sichert die nationale Grundlage zum neuen Energielabel.

ENERGIEVERBRAUCHSKENN-
ZEICHNUNGSVERORDNUNG

EMISSIONSHANDELSRICHTLINIE

Das Gesetz enthält Anforderungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen 
sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden.

GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG)

Das Gesetz regelt, wie die Verstromung von Stein- und Braunkohle 
reduziert und beendet wird und wie die Auswirkungen dieser 
Maßnahme langfristig überprüft werden.

GESETZ ZUR REDUZIERUNG UND ZUR 
BEENDIGUNG DER KOHLEVERSTRO-
MUNG (KVBG)

Die Verordnung regelt die Ausschreibung der Zuschlagszahlungen für 
KWK-Strom aus KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen nach 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

KWK-AUSSCHREIBUNGSVERORDNUNG
(KWKAusV)

Die Verordnung regelt die Vorhaltung von bis zu 2 GW Leistung für 
unvorhersehbare Ausnahmesituationen um Erzeugung und Verbrauch immer 
auszugleichen.

KAPAZITÄTSRESERVEVERORDNUNG
(KapResV)

Diese Verordnung regelt die gemeinsamen Ausschreibungen für 
Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen. In den gemeinsamen 
Ausschreibungen können nur Gebote für Windenergieanlagen an Land und 
Solaranlagen abgegeben werden, für die die Marktprämie durch 
Ausschreibungen ermittelt wird.

VERORDNUNG ZU DEN GEMEINSAMEN
AUSSCHREIBUNGEN FÜR 
WINDENERGIEANLAGEN AN LAND UND 
SOLARANLAGEN (GemAV)

Mit dem Gesetz werden erstmals die deutschen Klimaschutzziele verbindlich 
und mit jährlich sinkenden Emissionsobergrenzen für die einzelnen Sektoren 
bis 2030 gesetzlich festgeschrieben.

BUNDES-KLIMASCHUTZGESETZ
(KSG)

 
 

Persönliches Exemplar: Weitergabe nicht gestattet, Inhalte unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts 
© Copyright Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.



Gesetzeskarte für das versorgungssystemEnergie

S
T

R
A

T
E

G
IE

N
V

E
R

O
R

D
N

U
N

G
E

N
 /

R
IC

H
T

L
IN

IE
N

NATIONALE EBENE

Karte zentraler Strategien, Gesetze und Verordnungen

S
T

R
A

T
E

G
IE

N
G

E
S

E
T

Z
E

V
E

R
O

R
D

N
U

N
G

E
N

STAND: 26. Januar 2021 www.bmwi.de/gesetzeskarte

EUROPÄISCHE EBENE

ENERGIEKONZEPT DER BUNDESREGIERUNG

LEGENDE ÜBERTRAGUNG UND VERTEILUNGSPEICHERUNGERZEUGUNGVERBRAUCH

Die Richtlinie umschreibt die Bedingungen zur Speicherung von Kohlen-
dioxid. Sie enthält u. a. Bestimmungen über Auswahl und  Genehmigung
von Speicherstätten sowie deren Überwachung.

Die Richtlinie enthält Vorschriften zur Erzeugung, Übertragung, 
Speicherung, Verteilung und Versorgung mit Strom sowie zum 
Verbraucherschutz. Sie regelt Struktur und Aufgaben der Netzbetreiber 
sowie der Aufsichtsbehörden.

Mit dieser Richtlinie wird der Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten in der EU eingeführt. Dazu legt die Richtlinie u.a. den 
Rahmen für die Zutei-lung der Zertifikate, aber auch ihren Handel sowie 
Informationspflichten fest.

Die Richtlinie etabliert eine Fülle von Zielen und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz (ein Hauptziel ist die Reduzierung des EU-
weiten Energieverbrauchs bis zum Jahr 2030 um 32,5% gegenüber einer 
zugrunde gelegten Referenzentwicklung aus dem Jahre 2007). Zur 
Erreichung verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten u.a. zu 
Maßnahmen zur Einsparung von Endenergie.

Die Verordnung regelt den Zugang zu  Erdgasfernleitungsnetzen, LNG- 
und Speicheranlagen. Sie zielt auf das Entstehen eines 
Großhandelsmarkts sowie die Schaffung von Mechanismen zur 
Harmonisierung der Netzzugangsregeln im grenzüberschreitenden 
Gashandel.

Die Richtlinie definiert den Rahmen für die Förderung von Energie aus erneuer-
baren Energiequellen. Sie legt verbindliche nationale Ziele für den Gesamtanteil 
aus Erneuerbaren am Brutto-Endenergieverbrauch und im Verkehrssektor fest. 
Zudem beinhaltet sie Regeln für gemeinsame Projekte, administrative Verfahren, 
Informationen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz.

Die Richtlinie enthält Bestimmungen über Fernleitungen sowie die 
Verteilung, Lieferung und Speicherung von Erdgas. Sie regelt Kriterien 
und Verfahren für die Erteilung von Fernleitungs-, Verteilungs-, Liefer- 
und Speichergenehmi-gungen sowie den Netzbetrieb. 

Die Richtlinie legt fest, dass vor der Genehmigung öffentlicher oder 
privater Projekte in bestimmten Bereichen eine 
Umweltverträglich-keitsprüfung (UVP) durchgeführt werden muss. CCS-RICHTLINIE

ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT-
RICHTLINIE

ENERGIEEFFIZIENZRICHTLINIE

ERDGASFERNLEITUNGSVERORDNUNG

ERNEUERBARE-ENERGIEN-
RICHTLINIE

ERDGASBINNENMARKTRICHTLINIE

UMWELTVERTRÄGLICHKEITS
-PRÜFUNGSRICHTLINIE

Die Richtlinien enthalten Regeln zum Arten- und Naturschutz.

FAUNA-FLORA-HABITAT UND 
VOGELSCHUTZRICHTLINIE

Die Industrieemissionsrichtlinie enthält Grenzwerte und weitere 
Vorschriften für die Genehmigung bestimmter Industrieanlagen, u.a. auch 
für Kraftwerke.

INDUSTRIEEMISSIONSRICHTLINIE

Die Richtlinie zielt darauf ab, den Energieverbrauch in Gebäuden in der EU
zu reduzieren.

EU-GEBÄUDERICHTLINIE
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Die Verbände der Europäischen Gas- und Übertragungsnetzbetreiber
erstellen alle zwei Jahre einen nicht verbindlichen gemeinschaftsweiten
10-Jahres-Netzentwicklungsplan für das Gas- bzw. Stromnetz. Diese Pläne
beinhalten europäische Prognosen zur angemessenen Entwicklung des
Netzausbaus.

TEN YEAR NETWORK DEVELOPMENTPLAN

Im Zwei-Jahres-Turnus übermitteln die EU-Mitgliedstaaten der
Kommission Informationen zu Infrastrukturvorhaben, die geplant oder
bereits im Bau sind. Die Daten umfassen Vorhaben zu Erzeugung,
Lagerung, Speicherung und Transport von Erdöl, Erdgas, Elektrizität
einschließlich Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, Biokraftstoffen und
Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid.

INVESTITIONSVORHABEN FÜR
ENERGIEINFRASTRUKTUREN

Die Verordnung enthält die übergreifenden Bestimmungen für die Fazilität 
"Connecting Europe", über die Investitionen in vorrangige EU-Infrastruktur-
vorhaben in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation 
gefördert werden.

INFRASTRUKTURFONDSVERORDNUNG

Mitgliedstaaten sind verp�ichtet, u. a. im Strombereich regelmäßig 
kritische europäische Infrastrukturen zu identi�zieren. Sie sollen 
sicherstellen, dass für diese Anlagen Sicherheitspläne vorliegen und 
Sicherheitsbeauftragte bestellt werden.

KRITISCHE INFRASTRUKTUREN-
RICHTLINIE

Auf Basis dieser Richtlinie können EU-weit Ökodesign-Anforderungen 
für Produkte geregelt werden, welche für den Energieverbrauch relevant 
sind, wie z.B. Fernseher, Waschmaschinen und Elektromotoren. Nur 
Produkte, die diese Anforderungen erfüllen, dürfen in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden.

ÖKODESIGNRICHTLINIE

Die Verordnung beinhaltet Regelungen zur Vereinfachung von Genehmigungs-
verfahren, zur Erhöhung der Akzeptanz, zum Regulierungsrahmen und zur 
Kostenallokation von Energieinfrastrukturvorhaben. Im Anhang sind die 
vorrangigen Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse (sog. PCIs) im 
Bereich Strom, Erdgas, Öl und Intelligente Netze enthalten.

TRANSEUROPÄISCHE ENERGIE-
INFRASTRUKTURVERORDNUNG

Das Gesetz de�niert die Rahmenbedingungen für eine sichere, preis-
günstige, verbraucherfreundliche und umweltverträgliche Versorgung mit
Strom und Gas. Es reguliert die Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze, um
einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb zu  gewährleisten. Es
setzt zugleich das Europäische Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der
leitungsgebundenen Energieversorgung um.

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ
(EnWG)

Das Gesetz regelt die Versorgung des lebenswichtigen Energiebedarfs für
den Fall, dass die Energieversorgung unmittelbar gefährdet oder gestört ist
und diese Störung nicht rechtzeitig behoben werden kann.

ENERGIESICHERUNGSGESETZ
(EnSiG)

Die Verordnung regelt Befugnisse der BNetzA und der Länder als  soge-
nannte Lastverteiler, die zur Deckung des lebenswichtigen Gasbedarfs
erforderlich sind. In einer Notfallsituation können diese Lastverteiler alle
notwendigen Verfügungen an Gasunternehmen wie Verbraucher erlassen.

GASSICHERUNGSVERORDNUNG
(GasSV)

Das Gesetz befasst sich mit dem Bau der Höchstspannungsnetze. Es
de�niert konkrete Leitungsvorhaben, die der Integration von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen, der besseren Vernetzung im europäischen
Energiemarkt, dem Anschluss neuer Kraftwerke oder der Vermeidung
struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen.

ENERGIELEITUNGSAUSBAUGESETZ
(EnLAG)

Das Gesetz enthält Verfahrensvorschriften für den Ausbau der länder-
übergreifenden und grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen. Es
gilt zudem für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von
mindestens 110 kV. Die konkreten Ausbauprojekte de�niert das
Bundesbedarfsplangesetz. Ziel ist eine Beschleunigung der Planungs- und
Genehmigungsverfahren.

NETZAUSBAUBESCHLEUNIGUNGS-
GESETZ (NABEG)

Das Gesetz legt fest, welche Netzverstärkungs- und Ausbauvorhaben im
Bereich der Höchstspannungsnetze – zusätzlich zu denjenigen Vorhaben,
die im Energieleitungsausbaugesetz festgelegt worden sind – in den
nächsten 10 bis 15 Jahren energiewirtschaftlich notwendig sind.

BUNDESBEDARFSPLANGESETZ
(BBPlG)

Das Gesetz regelt, welche Maßnahmen bei bestimmten öffentlichen und
privaten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge zu ergreifen sind.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITS-
PRÜFUNGSGESETZ (UVPG)

Das Gesetz regelt die Vollzugsbefugnisse und P�ichten der Länder in der
Marktüberwachung zur Produktkennzeichnung. Darüber hinaus werden
die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des nationalen Ef�zienzlabels
für Heizungsaltanlagen geregelt.

ENERGIEVERBRAUCHSKENN-
ZEICHNUNGSGESETZ (EnVKG)

Zur Finanzierung der mit dem Energiekonzept vom 28.09.2010 verbun-
denen zusätzlichen Aufgaben wurde der Energie- und Klimafonds (EKF)
errichtet. Mit diesem Sondervermögen lassen sich u. a. Maßnahmen in den
Bereichen erneuerbare Energien, Energieef�zienz sowie nationaler
Klimaschutz �nanzieren. In Regierungsbeschlüssen vom Juni und Juli 2011
wurden die Versteigerungserlöse von CO2-Emissionszerti�katen als einzige
Einnahmequelle fest geschrieben.

ENERGIE- UND KLIMAFONDSGESETZ
(EKFG)

Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und P�anzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor
schädlichen Umwelteinwirkungen (durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen) zu schützen.

BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ 
(BImSchG)

Mit dem Gesetz sollen die Weiterentwicklung von Technologien zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gefördert und Kosten-
senkungen erreicht werden. Der Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromversorgung  soll bis zum Jahr 2050 auf 80 % erhöht werden.

ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ
(EEG)

Das Gesetz regelt im Zusammenwirken mit EU-Recht das Inverkehrbringen 
und die Inbetriebnahme von Produkten im Hinblick auf ihren Energiever-
brauch. Es schafft die erforderlichen Befugnisse für die entsprechende 
Marktüberwachung durch die Länder.

ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTE-
PRODUKTE-GESETZ (EVPG)

Das Gesetz soll Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der
Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen
schützen. Es de�niert Grundlagen für den Anlagenbetrieb und die
geordnete Beendung der Kernenergienutzung zur gewerblichen
Stromerzeugung.

ATOMGESETZ
(AtG)

Das Gesetz regelt die Benutzung und den Schutz von Gewässern. Die
Energieversorgung ist dabei vorwiegend auf die Nutzung von Ober�ächen-
gewässern angewiesen u. a. Kühlung, Stromgewinnung aus Wasserkraft.

WASSERHAUSHALTSGESETZ
(WHG)

Das Gesetz bildet den Rechtsrahmen für die Aufsuchung, Gewinnung und
Au� ereitung von Bodenschätzen in Deutschland. Darüber hinaus gilt es
für die Errichtung und den Betrieb von Untergrundspeichern.

BUNDESBERGGESETZ
(BBergG)

Das Gesetz schafft den Rechtsrahmen für die Demonstration und
Anwendung von Technologien zu Abscheidung, Transport und Spei-
cherung von Kohlendioxid in tiefen geologischen Gesteinsschichten.
Ebenso enthalten sind Regelungen zu Untersuchung, Errichtung, Betrieb,
Überwachung, Stilllegung und Übertragung der Verantwortung für
Demonstrationsspeicher sowie Anschluss und Zugang zu
Kohlendioxidleitungen und -speichern.

KOHLENDIOXIDSPEICHERUNGS-
GESETZ (KSpG)

Auf diesem Gesetz basiert der Handel mit Berechtigungen zur Emission
von Treibhausgasen in einem EU-weiten Emissionshandelssystem. Durch
eine kostenef�ziente Verringerung von Treibhausgasen soll zum
weltweiten Klimaschutz beigetragen werden.

TREIBHAUSGASEMISSIONSHANDELS-
GESETZ (TEHG)

Das Gesetz de�niert den Schutzanspruch von Natur und Landschaft. Im
Mittelpunkt stehen Regelungen, die die biologische Vielfalt, die
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, seine Regenerationsfähigkeit, die
nachhaltige Nutzung von Naturgütern, Vielfalt und Schönheit von Natur
und Landschaft dauerhaft sichern sollen. Der Schutz umfasst auch ihre
P�ege und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung.

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ
(BNatSchG)

Die Verordnung beinhaltet Regelungen zur Deckung des lebenswichtigen
Bedarfs an Elektrizität und überträgt der Bundesnetzagentur eine Aufgabe
als Lastverteiler im Gefährdungsfall.

ELEKTRIZITÄTSSICHERUNGS-
VERORDNUNG (EltSV)

Die Verordnung regelt die Bedingungen für die Einspeisung von
elektrischer Energie in die Stromnetze sowie die zeitgleiche Entnahme von
Strom an räumlich davon entfernten Entnahmestellen der Elektri-
zitätsversorgungsnetze. Darüber  hinaus regelt sie die Grundsätze zu
Ausgleichsleistungen und dem  Bilanzkreismanagement.

STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG
(StromNZV)

Die Verordnung regelt die Methode zur Bestimmung der Entgelte für den
Zugang zu den Übertragungs- und Verteilernetzen (Netzentgelte), für die
Durchleitung von Strom zu den Verbrauchern sowie für dezentrale
Einspeisungen.

STROMNETZENTGELTVERORDNUNG
(StromNEV)

Die Verordnung regelt die Methode zur Bestimmung der Entgelte für den
Zugang zu den Gasfernleitungs- und Gasverteilernetzen für die
Durchleitung von Gas durch die Netze der Gasnetzbetreiber zu den
Verbrauchern.

GASNETZENTGELTVERORDNUNG
(GasNEV)

Die Verordnung regelt die Bedingungen, zu denen die Netzbetreiber den
Netzzugangsberechtigten Zugang zu ihren Netzen gewähren. Sie umfasst
auch die Einspeisung von Biogas sowie den Anschluss von Biogasanlagen
an die Leitungsnetze. Sie regelt zudem Bedingungen für eine  ef�ziente
Kapazitätsnutzung mit dem Ziel, den Netzzugangsberechtigten  diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu den Netzen zu gewähren.

GASNETZZUGANGSVERORDNUNG
(GasNZV)

Zweck der Verordnung ist die Erschließung von Lastmanagement-
potenzialen für die Sicherheit des Elektrizitätsversorgungssystems auf
Übertragungsnetzebene.

ABSCHALTBARE-LASTEN-
VERORDNUNG (AbLaV)

Die Verordnung regelt die Übertragung der Zuständigkeit für die
Durchführung von Planfeststellungsverfahren für länderübergreifende
und grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen von den Bundes-
ländern auf die Bundesnetzagentur.

PLANFESTSTELLUNGSZUWEISUNGS-
VERORDNUNG (PlfZV)

In der Verordnung ist die Bestimmung der Entgelte für den Zugang zu den
Energieversorgungsnetzen im Wege der Anreizregulierung de�niert. Sie
enthält zudem Bestimmungen zur Ermittlung des zulässigen  Gesamter-
löses des Netzbetreibers (Erlösobergrenze) aus den Netzentgelten sowie
Qualitätsvorgaben.

ANREIZREGULIERUNGSVERORDNUNG
(ARegV)

Die Verordnung regelt Rahmenbedingungen und Bemessung von
Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Gezahlt wird die Konzessions-
abgabe von den Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinden und
Landkreise. Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt für die Einräumung des
Rechts zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege und den Betrieb von
Leitungen.

KONZESSIONSABGABENVERORDNUNG
(KAV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen die Netz-
betreiber Letztverbraucher an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen
und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen
haben. Sie umfasst Bestimmungen über den Netzanschluss sowie die
Anschlussnutzung und enthält Vorgaben zum Inhalt des Netzanschluss-
vertrages.

NIEDERSPANNUNGSANSCHLUSS-
VERORDNUNG (NAV)

Die Verordnungen dienen vor allem dem Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverschmutzung und Lärm.

VERORDNUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG
DES BUNDESIMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (1., 13., 17., 26. BImSchV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen Anlagen
zur Stromerzeugung mit einer Nennleistung ab 100 MW an Elektrizitäts-
versorgungsnetze mit einer Spannung von mindestens  110 kV
angeschlossen werden. Sie enthält Bestimmungen zum Verfahren des
Netzanschlusses sowie der Kostentragung für die Verbindung und sieht
Informationsp�ichten des Netzbetreibers vor.

KRAFTWERKSNETZANSCHLUSS-
VERORDNUNG (KraftNAV)

Zweck dieser Verordnung ist es, eine Gefährdung der Systemstabilität im
Versorgungsnetz bei Solaranlagen zu vermeiden. Sie enthält Verp�ichtun-
gen zur Nachrüstung von Wechselrichtern sowie Informationsp�ichten
der Übertragungsnetzbetreiber.

SYSTEMSTABILITÄTSVERORDNUNG
(SysStabV)

Die Verordnung regelt die allgemeinen Bedingungen, zu denen Ener-
gieversorger Haushaltskunden im Niederspannungsbereich im Rahmen
der Grundversorgung mit Elektrizität zu allgemeinen Preisen beliefern. Sie
regelt neben den Aufgaben und Rechten des Grundversorgers die
Modalitäten sowie die Abrechnung der Belieferung.

STROMGRUNDVERSORGUNGS-
VERORDNUNG (StromGVV)

Die Verordnung regelt analog zur StromGVV die allgemeinen Bedingungen
zur Grundversorgung von Haushaltskunden im Niederdruckbereich mit
Gas.

GASGRUNDVERSORGUNGS-
VERORDNUNG (GasGVV)

Die Verordnung regelt, zu welchen Bedingungen Letztverbraucher im
Niederdruckbereich an das Gasversorgungsnetz der allgemeinen
Versorgung angeschlossen werden. Sie enthält auch Vorgaben zum
Netzanschlussvertrag.

NIEDERDRUCKANSCHLUSS-
VERORDNUNG (NDAV)

Die Verordnung trifft Regelungen zur Vermarktung des nach dem EEG 
vergüteten Stroms, zur Ermittlung und Veröffentlichung der EEG-Umlage 
sowie in Bezug auf Herkunftsnachweise, Regionalnachweise und die 
zugehörigen Register.

ERNEUERBARE-ENERGIEN-
VERORDNUNG  (EEV)

Ziel dieser Verordnung ist es, Sicherheit und Stabilität der  Stromnetze bei
einem hohen Anteil an Windenergie zu erhöhen. Sie soll dazu beitragen,
dass Windenergie verstärkt Systemdienstleistungen für die Netze liefert.

SYSTEMDIENSTLEISTUNGS-
VERORDNUNG WIND (SDLWindV)

Die Verordnung gilt für �üssige Biomasse, die nach dem EEG zur
Stromerzeugung eingesetzt wird. Sie regelt insbesondere die Nachhaltigkeit
zum Schutz von Flächen zur Produktion von �üssiger Biomasse sowie die
Zerti�zierung von Schnittstellen.

BIOMASSESTROMNACHHALTIGKEITS-
VERORDNUNG (Bio-St-NachV)

Die Verordnung regelt, welche Stoffe im Rahmen des EEG als Biomasse
gelten, welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung aus Biomasse in
den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen und welche Umwelt-
anforderungen bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse einzuhalten
sind.

BIOMASSEVERORDNUNG
(BiomasseV)

Die Verordnung gestaltet die kritische Infrastrukturen-Richtlinie auf
nationaler Ebene näher aus. Es werden Einzelheiten und Fristen des
Verfahrens geregelt sowie die Anforderungen an die Sicherheitspläne und
die Sicherheitsbeauftragten konkretisiert.

VERORDNUNG ZUM SCHUTZ VON
ÜBERTRAGUNGSNETZEN (ÜNSchutzV)

Die Verordnung regelt Verfahren und Anforderungen zur Gewährleistung
der technischen Sicherheit bei Errichtung und Betrieb von Gashochdruck-
leitungen sowie die Anforderungen für die Anerkennung von Sachverstän-
digen zur Überprüfung der technischen Sicherheit.

GASHOCHDRUCKLEITUNGS-
VERORDNUNG (GasHDrLtgV)

Die Verordnung regelt technische Mindestanforderungen an den sicheren
und interoperablen Au� au und Betrieb von öffentlich zugänglichen
Ladepunkten für Elektromobile.

Diese Verordnung de�niert Leitlinien für die Kosten der Durchleitung
grenzüberschreitender Strom�üsse und regelt die für den Zugang zum
Übertragungsnetz erhobenen Entgelte.

ÜBERTRAGUNGSNETZAUSGLEICHS-
MECHANISMUSVERORDNUNG

Hier sind Pflichten von Unternehmen und Mitgliedsstaaten bezüglich 
der Erdgasversorgungssicherheit beschrieben, u. a. Mindeststandards für 
die Gasinfrastruktur, die Versorgung von Kunden  sowie für 
Präventions- und Notfallpläne. 

ERDGASVERSORGUNGSSICHERHEITS-
VERORDNUNG

Das Gesetz  regelt die Förderung für die gemeinsame und besonders
ef�ziente Erzeugung von Strom und Wärme in CO2-armen KWK-
Anlagen insbesondere auf Basis von Erdgas. Außerdem sieht es Zuschläge 
für den Neu- und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen sowie Wärme- 
und Kältespeichern vor.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSGESETZ
(KWKG)

Das Gesetz regelt die Besteuerung von Strom sowie auch die Ermäßigung oder 
die Befreiung von der Steuer unter bestimmten Voraussetzungen.

STROMSTEUERGESETZ
(StromStG)

Die Verordnung regelt das Verfahren der Beschaffung der Netzreserve, den 
Einsatz von Anlagen in der Netzreserve sowie Anforderungen an Anlagen in 
der Netzreserve. Sie präzisiert zudem die Bestimmungen zum Umgang mit 
geplanten Stilllegungen von Erzeugungsanlagen oder Anlagen zur Speicherung 
von elektrischer Energie.

NETZRESERVEVERORDNUNG 
(NetzResV)

Die Verordnung regelt Ordnungswidrigkeitentatbestände zu den P�ichten
von Herstellern und Händlern im Rahmen der Produktkennzeichnung
und schafft für die Länder die Rechtsgrundlage zur Verhängung von
Bußgeldern.

ENERGIEVERBRAUCHS-
KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG
(EnVKV)

Das Gesetz regelt die Besteuerung von Energieerzeugnissen, die als Heiz- oder 
Kraftstoffe verwendet werden, sowie auch die Ermäßigung oder die Befreiung 
von der Steuer unter bestimmten Voraussetzungen.

ENERGIESTEUERGESETZ
(EnergieStG)

EU-KLIMA- UND ENERGIERAHMEN 2030

Der Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 umfasst EU-weite Zielvorgaben und politische 
Ziele für den Zeitraum 2021 bis 2030.

Das  Energiedienstleistungsgesetz fördert die Entwicklung des Marktes für
Energiedienstleistungen und sorgt für eine bessere Au� lärung der
Endkunden.

ENERGIEDIENSTLEISTUNGS-
GESETZ (EDL-G)

Die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung informiert mit
dem Pkw-Label  über die CO2-Ef�zienz von Fahrzeugen. Zusätzlich zur
Angabe der absoluten Verbrauchswerte gibt die farbige CO2-Ef�zienzskala
Auskunft darüber, wie ef�zient das Fahrzeug verglichen mit anderen
Modellen ist.

PKW-ENERGIEVERBRAUCHS-
KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG
(Pkw-EnVKV)

Grundlage für die Energiepolitik der Bundesregierung sind die im Energiekonzept vom 28.09.2010 
formulierten Leitlinien für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, die den 
Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien beschreiben, sowie die Beschlüsse des Bundestages zum 
Ausstieg aus der Kernenergie. 

LADESÄULENVERORDNUNG
(LSV)

Das Gesetz regelt die bevorrechtigte Teilnahme von Elektrofahrzeugen am
Straßenverkehr, um deren Verwendung zur Verringerung klima- und
umweltschädlicher Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs zu
fördern.

ELEKTROMOBILITÄTSGESETZ
(EmoG)

Die Verordnung regelt die verbrauchsabhängige Abrechnung des
Energieverbrauches in den Bereichen Heizung und Warmwasser für
Gebäude mit mehreren Wohnungen oder sonstigen Nutzeinheiten.

HEIZKOSTENVERORDNUNG
(HeizkostenV)

Die Verordnung legt fest, wie die durchschnittlichen Strompreise für die
Berechnung der Stromkostenintensivität in der Besonderen
Ausgleichsregelung berechnet werden.

DURCHSCHNITTSSTROMPREIS-
VERORDNUNG (DSPV)

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zum 
Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, u.a. Ladepunkte für
E-Fahrzeuge, in der EU geschaffen, um die Abhängigkeit des Verkehrs vom 
Erdöl zu verringern und dessen Umweltbelastung zu verringern. 

INFRASTRUKTUR-FÜR-
ALTERNATIVE-KRAFTSTOFFE-
RICHTLINIE

Die Richtlinie harmonisiert die Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und Strom in den EU-Staaten, legt Mindeststeuersätze fest und eröffnet 
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit für 
Steuerermäßigungen und -befreiungen.

ENERGIESTEUERRICHTLINIE

Das Gesetz regelt insbesondere den Einbau und Betrieb intelligenter Mess-
systeme („Smart Meter“) sowie die energiewirtschaftliche Kommunikation 
von Messwerten.

MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ 
(MsbG)

Die Verordnung regelt Ordnungswidrigkeitentatbestände für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten, die nicht den EU-
rechtlich festgelegten Energieverbrauchsanforderungen entsprechen. Durch 
die Schaffung der Rechtsgrundlage für die Verhängung von Bußgeldern wird 
den Ländern eine effektive Marktüberwachung ermöglicht.

ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTE-
PRODUKTE-VERORDNUNG (EVPGV)

Die Verordnung regelt die grenzüberschreitende Ausschreibung des 
Zahlungsanspruchs für Strom aus Solaranlagen und für 
Windenergieanlagen an Land, die sich im Bundesgebiet oder im Staatsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union befinden.

GRENZÜBERSCHREITENDE-
ERNEUERBARE-ENERGIEN-
VERORDNUNG (GEEV)

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See auszubauen.

WINDENERGIE-AUF-SEE-GESETZ
(WindSeeG)

EUROPÄISCHER GRÜNER DEAL

Der Grüne Deal ist eine der Prioritäten der Europäischen Kommission. Ziel ist die Schaffung eines 
klimaneutralen Europas und der Schutz des natürlichen Lebensraums. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 
Kommission ein umfangreiches Maßnahmenpaket für einen nachhaltigen ökologischen Wandel 
vorgestellt.

Die Verordnung über das Governance-System für die Energieunion und 
den Klimaschutz bündelt europäische Monitoring- und Berichtsvorgaben 
im Energie- und Klimabereich. Sie führt mit dem Nationalen Energie- und 
Klimaplan (National Energy and Climate Plan – NECP), den jeder EU-
Mitgliedstaat zu erstellen hat, insbesondere ein neues Planungs- und 
Monitoringsystem für die Umsetzung der EU-2030-Ziele ein. Darüber 
hinaus sieht sie vor, dass Mitgliedstaaten Langfriststrategien für die 
Minderung von Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 erarbeiten.

GOVERNANCE-VERORDNUNG

Die Verordnung umfasst Rahmenbedingungen für den Stromgroßhandel, 
Kapazitätsmechanismen und Netzentgeltstrukturen. Sie regelt die 
grundlegende Ausgestaltung des grenzüberschreitenden Stromhandels. 
U.a. mit der Verpflichtung zukünftig mindestens 70% der 
Leitungskapazitäten für den grenzüberschreitenden Austausch frei zu 
halten. Sie etabliert die regionale Zusammenarbeit der Übertragungs- 
sowie die europäischen Kooperationen der Übertragungs- und 
Verteilnetzbetreiber und definiert deren Aufgaben und Struktur.

ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT-
VERORDNUNG

Mit der Verordnung soll gewährleistet werden, dass alle Mitgliedstaaten 
die relevanten Krisenszenarien im Stromsektor identifizieren sowie 
geeignete Pläne aufstellen, um solche Krisen zu vermeiden, sie rechtzeitig 
zu identifizieren und sie zu bewältigen. 

RISIKOVORSORGEVERORDNUNG

Die Verordnung etabliert die Agentur zur Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) in Europa und regelt deren 
Struktur und Aufgabenbereich.

ACER-VERORDNUNG

Durch EU-weit harmonisierte Vorschriften wird ein klarer Rechtsrahmen 
für den Netzbetrieb geschaffen.  Ziel ist es, den unionsweiten 
Stromhandel zu erleichtern, die Systemsicherheit zu gewährleisten sowie 
die Integration erneuerbarer Energieträger zu unterstützen. Dazu ist 
insbesondere die Koordination und der Datenaustausch zwischen den 
Netzbetreibern (ÜNB/VNB) sowie zwischen Netzbetreibern und 
Netznutzern sicherzustellen.

VERORDNUNG ZUR FESTLEGUNG 
EINER LEITLINIE FÜR DEN 
ÜBERTRAGUNGNETZSBETRIEB

Die Verordnung sichert die nationale Grundlage zum neuen Energielabel.

ENERGIEVERBRAUCHSKENN-
ZEICHNUNGSVERORDNUNG

EMISSIONSHANDELSRICHTLINIE

Das Gesetz enthält Anforderungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen 
sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden.

GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG)

Das Gesetz regelt, wie die Verstromung von Stein- und Braunkohle 
reduziert und beendet wird und wie die Auswirkungen dieser 
Maßnahme langfristig überprüft werden.

GESETZ ZUR REDUZIERUNG UND ZUR 
BEENDIGUNG DER KOHLEVERSTRO-
MUNG (KVBG)

Die Verordnung regelt die Ausschreibung der Zuschlagszahlungen für 
KWK-Strom aus KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen nach 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

KWK-AUSSCHREIBUNGSVERORDNUNG
(KWKAusV)

Die Verordnung regelt die Vorhaltung von bis zu 2 GW Leistung für 
unvorhersehbare Ausnahmesituationen um Erzeugung und Verbrauch immer 
auszugleichen.

KAPAZITÄTSRESERVEVERORDNUNG
(KapResV)

Diese Verordnung regelt die gemeinsamen Ausschreibungen für 
Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen. In den gemeinsamen 
Ausschreibungen können nur Gebote für Windenergieanlagen an Land und 
Solaranlagen abgegeben werden, für die die Marktprämie durch 
Ausschreibungen ermittelt wird.

VERORDNUNG ZU DEN GEMEINSAMEN
AUSSCHREIBUNGEN FÜR 
WINDENERGIEANLAGEN AN LAND UND 
SOLARANLAGEN (GemAV)

Mit dem Gesetz werden erstmals die deutschen Klimaschutzziele verbindlich 
und mit jährlich sinkenden Emissionsobergrenzen für die einzelnen Sektoren 
bis 2030 gesetzlich festgeschrieben.

BUNDES-KLIMASCHUTZGESETZ
(KSG)
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